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Text 

Vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 

§ 40a. (1) Die Kredit- und Finanzinstitute können geringere Maßnahmen als die in § 40 Abs. 1 Z 1, 2 
und 5 und Abs. 2 und 2a festgelegten Pflichten in den folgenden Fällen vorbehaltlich einer Beurteilung 
als geringes Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung anwenden, wenn es sich bei dem 
Kunden um 

 1. ein Kredit- oder Finanzinstitut gemäß § 1 Abs. 1 und 2 bzw. gemäß Art. 3 der Richtlinie 
2005/60/EG oder ein in einem Drittland ansässiges Kredit- oder Finanzinstitut, das dort 
gleichwertigen Pflichten wie den in der Richtlinie 2005/60/EG vorgesehenen Pflichten 
unterworfen ist und einer Aufsicht in Bezug auf deren Einhaltung unterliegt. 

 2. eine börsennotierte Gesellschaft, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten zugelassen sind, oder börsennotierte Gesellschaften aus 
Drittländern, die gemäß einer auf Grund des § 85 Abs. 10 BörseG durch die FMA zu erlassenden 
Verordnung Offenlegungsanforderungen unterliegen, die dem Unionsrecht entsprechen oder mit 
diesem vergleichbar sind, 

 3. inländische Behörden oder 

 4. Behörden oder öffentliche Einrichtungen, 

 a) wenn diese auf der Grundlage des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der 
Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften oder des Sekundärrechts der Union 
mit öffentlichen Aufgaben betraut wurden, 

 b) deren Identität öffentlich nachprüfbar und transparent ist und zweifelsfrei feststeht, 

 c) deren Tätigkeiten und Rechnungslegungspraktiken transparent sind, und 

 d) wenn diese entweder gegenüber einem Organ der Union oder den Behörden eines 
Mitgliedstaats rechenschaftspflichtig sind oder bei ihnen anderweitige Kontroll- und 
Gegenkontrollmechanismen zur Überprüfung ihrer Tätigkeit bestehen, 

handelt. 

(2) Abs. 1 findet auch Anwendung bei 

 1. Kunden in Bezug auf elektronisches Geld (E-Geld im Sinne von § 1 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010), 
sofern der elektronisch auf dem Datenträger gespeicherte Betrag – falls der Datenträger nicht 
wieder aufgeladen werden kann – nicht mehr als 250 Euro oder bei Zahlungsvorgängen innerhalb 
Österreichs nicht mehr als 500 Euro beträgt oder sofern – falls der Datenträger wieder aufgeladen 
werden kann – sich der in einem Kalenderjahr insgesamt abgewickelte Betrag auf nicht mehr als 
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2 500 Euro beläuft, außer wenn ein Betrag von 1 000 Euro oder mehr in demselben Kalenderjahr 
auf Antrag des E-Geld-Inhabers gemäß §§ 18 und 19 E-Geldgesetz 2010 erstattet wird; 

 2. Schulsparen mit der Maßgabe, dass die Mitwirkung des gesetzlichen Vertreters bei der 
Identifizierung des Schülers nicht erforderlich ist, und dass, sofern nicht § 40 Abs. 1, 2 oder 
Abs. 2a zur Gänze angewendet werden, 

 a) bei Sparbüchern, die jeweils für den einzelnen Minderjährigen eröffnet werden, die 
Identifizierung durch den Schüler selbst im Beisein einer Lehrperson oder treuhändig durch 
eine Lehrperson erfolgen kann, wobei die Identifikationsdaten der Schüler anhand ihrer 
Schülerausweise, Kopien der Schülerausweise oder einer Liste mit den Namen, Geburtsdaten 
und Adressen der betreffenden Schüler vom Kreditinstitut festgestellt werden können; 

 b) bei Klassen-Sammelsparbüchern die Identifizierung der aus der Spareinlage berechtigten 
minderjährigen Schüler durch eine Lehrperson als Treuhänder anhand einer Liste mit den 
Namen, Geburtsdaten und Adressen der betreffenden Schüler erfolgen kann. 

(3) Bei der Bewertung, inwieweit die in den Abs. 1, 2 und 4 genannten Kunden oder Produkte und 
Transaktionen ein geringes Risiko der Geldwäscherei oder der Terrorismusfinanzierung darstellen, ist von 
den Kredit- und Finanzinstituten der Tätigkeit dieser Kunden und der Art der Produkte und 
Transaktionen, bei denen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auf die Verwendung zum Zwecke der 
Geldwäscherei oder der Terrorismusfinanzierung geschlossen werden kann, besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen. Die Kredit- und Finanzinstitute dürfen bei den in den Abs. 1, 2 und 4 genannten Kunden oder 
Produkten und Transaktionen nicht von einem geringen Risiko der Geldwäscherei oder der 
Terrorismusfinanzierung ausgehen, wenn die ihnen vorliegenden Informationen darauf schließen lassen, 
dass das Risiko der Geldwäscherei oder der Terrorismusfinanzierung möglicherweise nicht gering ist. 
Diesfalls sind die in diesem Paragraphen geregelten Erleichterungen nicht anzuwenden. 

(4) Abs. 1 findet unter den nachfolgenden Voraussetzungen auch Anwendung bei Anderkonten, die 
von Rechtsanwälten oder Notaren einschließlich solchen aus Mitgliedstaaten oder aus Drittländern 
gehalten werden, sofern diese internationalen Standards entsprechenden Anforderungen bezüglich der 
Bekämpfung der Geldwäscherei oder der Terrorismusfinanzierung unterworfen sind und einer Aufsicht in 
Bezug auf deren Einhaltung unterliegen: 

 1. der Einzelnachweis der Identität jedes einzelnen Treugebers ist im Rahmen der Vertretung von 
größeren Miteigentumsgemeinschaften von wechselnder Zusammensetzung untunlich; 

 2. der Treuhänder gibt gegenüber dem Kreditinstitut die schriftliche Erklärung ab, dass er die 
Identifizierung seiner Klienten entsprechend § 40 Abs. 1, 2 und Abs. 2a Z 1 und 2 bzw. den 
Vorschriften der Richtlinie 2005/60/EG vorgenommen hat, dass er die entsprechenden 
Unterlagen aufbewahrt und diese auf Anforderung des Kreditinstitutes diesem vorlegen wird; 
dies gilt nicht für Klienten, bei denen die für sie durchgeführte jeweilige Einzeltransaktion oder 
deren Anteil an der sich aus Anderkonten gegenüber dem betreffenden Treuhänder ergebenden 
Forderung jeweils 15 000 Euro nicht erreicht; 

 3. der Treuhänder übermittelt dem Kredit- oder Finanzinstitut binnen zwei Monaten nach Ablauf 
eines jeden Kalenderjahres jeweils vollständige Listen der jedem Anderkonto zugeordneten 
Klienten; dies gilt nicht für Klienten, bei denen die für sie durchgeführte jeweilige 
Einzeltransaktion oder deren Anteil an der sich aus Anderkonten gegenüber dem betreffenden 
Treuhänder ergebenden Forderung insgesamt 15 000 Euro nicht erreicht; 

 4. der Treugeber hat seinen Sitz oder Wohnsitz nicht in einem Nicht-Kooperationsstaat und 

 5. es besteht kein Verdacht gemäß § 40 Abs. 1 Z 3. 

(5) Die Kredit- und Finanzinstitute haben ausreichende Informationen aufzubewahren, um 
nachweisen zu können, dass die Voraussetzungen für die Anwendung der vereinfachten 
Sorgfaltspflichten vorliegen. 

(6) Die Bundesregierung hat im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates durch 
Verordnung zu verfügen, dass die Erleichterungen gemäß Abs. 1, 2 oder 4 nicht mehr anzuwenden sind, 
wenn die Europäische Kommission eine Entscheidung nach Art. 40 Abs. 4 der Richtlinie 2005/60/EG 
trifft. 

(7) Die FMA unterrichtet die zuständigen Behörden in den anderen Mitgliedstaaten, die Europäische 
Kommission sowie in dem Umfang, in dem es für die Zwecke der Richtlinie 2005/60/EG relevant ist und 
in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der 
Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 und der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 die EBA, die EIOPA und die 
ESMA über Fälle, in denen ein Drittland ihres Erachtens die in den Abs. 1, 2 oder 4 festgelegten 
Bedingungen erfüllt. 


